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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die ehemalige Gewerbebrache Höll und de-
ren Umfeld sollen vitalisiert werden. Der Be-
reich umfasst drei Entwicklungsbausteine, 
sowie einige begleitende Maßnahmen:

•  Der 1. Baustein sieht im Bereich des 
ehemaligen Brauereigebäudes einen 
multifunktionalen Gebäudekomplex mit 
Lebensmittelvollsortimenter, zeitgemä-
ßen Wohnungsangeboten und weiteren 
Einzelhandels-/ Dienstleistungsbetrie-
ben vor („Brauturmgalerie“), an den 
sich nördlich - im Bereich des „Alten 
Marktes“ - eine neue, ergänzende Orts-
mitte („Marktplatz“) anschließt. Die 
„Brauturmgalerie“ wurde zwischenzeit-
lich eröffnet.

• Der 2. Baustein ist die Schaffung einer 
neuen ergänzenden Ortsmitte („Markt-
platz“) im Bereich des „Alten Marktes“. 
Zur Gewährleistung einer hohen Auf-
enthaltsqualität sollen die für den mo-
torisierten Verkehr freigegebenen Ver-
kehrsflächen zugunsten der Freianlage 
so weit wie möglich reduziert werden. 

• Der Rahmen für den 3. Baustein als 
nördliche Begrenzung der neuen, er-
gänzenden Ortsmitte in Form eines 
städtebauliches Konzept mit Freiraum-
bezug liegt mittlerweile vor.

Nun sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, um die Illin-
ger Ortsmitte im Bereich östlich der Brau-
gasse zu vitalisieren und zu stärken, was 
insbesondere über die Optimierung der An-
bindung des ehem. Höll-Areals soll.

Im Mittelpunkt des vorliegenden Bebau-
ungsplans steht die Schaffung der Rahmen-
bedingungen für die Neuanlage einer Stra-
ße zwischen der Poststraße und der Brau-
gasse, die primär Poststraße, Braugasse so-
wie die Straße „Am Alten Markt“ entlasten 
und als Verbindungsstraße zwischen dem 
ehemaligen Höll-Areal und der Ortsmitte 
dienen soll. Grundlage bildet eine Straßen-
planung. Diese Entlastungsstraße erfüllt 
keine Erschließungsfunktion im Sinne des 
BauGB, da sie nicht zum Anbau bestimmt 
und nicht zur Erschließung eines Baugebie-
tes notwendig ist. Alle an die neue Straße 
angrenzenden Grundstücke sind durch die 
vorhandenen Straßen Braugasse und Post-
straße bereits erschlossen. Darüber hinaus 
sollen an der neuen Verbindungs-/Entlas-

tungsstraße, Ecke Braugasse, öffentliche 
Parkplätze entstehen, welche die derzeit 
noch bestehenden, aber im Zuge der Um-
setzung der Freianlagenplanung künftig 
wegfallenden Parkplätze auf dem „Alten 
Markt“ teilweise ersetzen und somit dazu 
beitragen, die Freiraumqualität im Bereich 
des Marktplatzes zu steigern.

Insbesondere die Entlastungsfunktion der 
neuen Straße ist von hoher Bedeutung für 
das öffentliche Interesse, da hierdurch der 
Verkehr am zentral gelegenen „Alten 
Markt“ und der neuen Freianlage deutlich 
reduziert werden kann. Erst mit der neuen 
„Straßenklammer“ können die öffentlichen 
Freiflächen im ehem. Höllgelände optimal 
genutzt werden. Dies trägt auch zur Auf-
wertung des rückwärtigen Bereichs entlang 
der Hauptstraße, der der Braugasse zuge-
wandt ist, bei. Die dortige Hinterhofsitua-
tion kann in Verbindung mit der neuen Frei-
anlage und der reduzierten Verkehrsbelas-
tung der nördlichen Braugasse neue Lage-
qualität erhalten.

Weitere Inhalte des Bebauungsplans sind 
die Schaffung der Rahmenbedingungen für 
die Errichtung eines gemischt genutzten 
Gebäudes an der Braugasse.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es somit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes. 

Die Gemeinde Illingen hat daher nach § 1 
Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Orts-
mitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungs-
straße“ beschlossen. 

Die Fläche liegt überwiegend im Geltungs-
bereich des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Ortsmitte Illingen I“. Die Festsetzun-
gen dieses Bebauungsplans stehen der 
Realisierung der geplanten Maßnahmen 
entgegen. Der Bebauungsplan ersetzt in 
seinem Geltungsbereich den Bebauungs-
plan „Ortsmitte Illingen I“.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt worden.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla- 
nung um eine Maßnahme der Innenent- 
wicklung (Stärkung des Ortszentrums, Opti-
mierung der Verbindung zwischen ehem. 
Höll-Areals und Umgebung, Neuordnung 
der östlichen Braugasse).

Mit dem Gesetz zur Erleichterung von Pla-
nungsvorhaben für die Innenentwicklung 
der Städte vom 21. Dezember 2006, das mit 
der Novellierung des Baugesetzbuches am 
1. Januar 2007 in Kraft trat, fällt die seit Ju-
li 2004 vorgesehene förmliche Umweltprü-
fung bei Bebauungsplänen der Größenord-
nung zwischen 20.000 qm bis zu 70.000 qm 
Grundfläche weg. Zur Einordnung innerhalb 
der räumlichen Schwellenwerte gem. § 13 a 
BauGB ist gem. § 13 a Abs. 1 BauGB die im 
Bebauungsplan festgesetzte „zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung“ maßgebend. Ins-
gesamt hat der Geltungsbereich eine Größe 
von ca. 4.000 qm. Damit liegt auch die fest-
gesetzte Grundfläche deutlich unter den zu-
vor aufgeführten Grenzen. 

Aufgrund des engen sachlichen, räumlichen 
und zeitlichen Zusammenhangs des Bebau-
ungsplanes „Ortsmitte Illingen VII, östlich 
der Braugasse“ mit den Bebauungsplänen 
„Ortsmitte Ilingen VI, südlich Lateingasse“ 
und „Ortsmitte Illingen V, westlich der Brau-
gasse“ (insgesamt ca. 5 ha) wurde gem. § 
13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB zur Abschät-
zung der voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen eine Vorprüfung des Ein-
zelfalls durchgeführt. 

Die Vorprüfung des Einzelfalls wurde zwar 
für den Bebauungsplan„Ortsmitte Illingen 
VII, östlich der Braugasse“ erstellt. Da die-
ser jedoch ein größeres Gebiet abdeckt und 
den Geltungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplans „Ortsmitte Illingen VII, Teil-
bereich Verbindungsstraße“ komplett be-
inhaltet, kann diese Vorprüfung auch dem 
jetzigen Verfahren zugrunde gelegt werden. 
Das Verfahren zum Bebauungsplan „Orts-
mitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ 
wurde zwar nach der Vorprüfung des Einzel-
falls nicht weiter geführt, jetzt soll jedoch 
der Teilbereich der Verbindungsstraße vor-
gezogen umgesetzt werden. 
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Die Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, 
dass keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind. Der Bebauungsplan 
„Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbin-
dungsstraße“ erfüllt somit die Vorgaben, 
um gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt zu werden.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Um-
weltbelange vorliegen. Eine Untersuchung 
der naturschutzrechtlichen Belange kam zu 
dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für 
derartige Beeinträchtigungen bestehen.

Der an § 50 BImSchG anknüpfende Aus-
schlussgrund in § 13a BauGB betrifft die 
von Störfallbereichen ausgehenden mögli-
chen Auswirkungen bei einem schweren 
Unfall. Dieser ist hier nicht gegeben.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah- 
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 

nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt- 
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan stellt für die Flä-
che eine gemischte Baufläche dar. Das Ent-
wicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist 
somit erfüllt.

Freianlagen Höllgelände Illingen mit skizzenhaftem Verlauf der Verbindungs-/Entlastungsstraße (links unten im Bild); Quelle: Dutt & Kist, Stand: 15.07.2019
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Ortszent-
rum von Illingen, zwischen der Braugasse, 
der Poststraße und der Bebauung der 
Haupt- und Poststraße. Die Fläche des Gel-
tungsbereiches beträgt ca. 4.000qm. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt:

• im Norden durch die Bebauung der 
Braugasse/ Hauptstraße sowie die Stra-
ßenverkehrsfläche der Braugasse,

• im Westen durch die Straßenverkehrs-
fläche der Braugasse und das dahinter-
liegende ehemalige Höllgelände mit der 
Brauturmgalerie.

• im Osten durch eine Stellplatzfläche so-
wie Bebauung der Braugasse und 
Hauptstraße,

• im Süden durch die Gebäude und die 
dazugehörigen privaten Freiflächen der 
Poststraße.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen.

Eigentumsverhältnisse, Nutzung 
des Plangebietes und Umge-
bungsnutzung

Die Eigentumsstruktur im Geltungsbereich 
des vorliegenden Bebauungsplanes gestal-
tet sich wie folgt:

• Die Verkehrsfläche der Poststraße befin-
det sich im Eigentum der Gemeinde.

• Die für die Realisierung der neuen Ver-
bindungs-/Entlastungsstraße und die 
Parkplatzfläche erforderlichen Grund-
stücke wurden zwischenzeitlich von der 
Gemeinde erworben. 

Die Eigentumsverhältnisse stellen keine 
Restriktionen für die Realisierung des Be-
bauungsplanes dar.

Das Plangebiet besteht aus drei ein- bis 
dreigeschossigen mischgenutzten Gebäu-
den sowie den zugehörigen privaten Gär-
ten. Zwei Gebäude liegen an der Poststraße, 
davon eins in zweiter Reihe, und ein Gebäu-
de an der Braugasse. Für die Realisierung 
der neuen Verbindungsstraße müssen die 
Gebäude Poststraße 8 und Braugasse 3 ab-
gerissen werden.  

Die weitere Umgebung des Plangebietes ist 
für ein Ortszentrum typisch genutzt:

• Nordöstlich und östlich schließt sich die 
rückwärtige Gebäudefront der Haupt-
straße an das Plangebiet an, die - zu-
sammen mit den Gebäuden auf der 
gegenüberliegenden Seite der Haupt-
straße - den Schwerpunkt des zentralen 
Versorgungsbereichs bildet, mit Einzel-
handelsnutzungen, Dienstleistungen 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto 2019 mit Geltungsbereich; Quelle: LVGL, Bearbeitung: Kernplan
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und Wohnnutzung (meist nur in den 
Obergeschossen); östlich der Hauptstra-
ße befinden sich zudem Gemeinbe-
darfseinrichtungen, darunter der Kin-
dergarten, das Kulturforum Illipse mit 
dem benachbarten Pfarrheim sowie der 
Naherholungsbereich „Illgrund“.

• Nördlich und westlich des Plangebiets 
befindet sich das ehemalige Höll-Areal, 
das als Teil des zentralen Versorgungs-
bereichs den neuen Multifunktionskom-
plex mit dem Lebensmittelvollsorti-
menter REWE, Wohnungen und weitere 
Nutzungen umfasst. Das Gelände des 
Alten Marktes und die Freifläche des 
ehemaligen Höllgeländes sollen künftig 
als Freianlage zwischen Bahnhof, Brau-
turmgalerie und Hauptstraße fungieren.

• Südlich des Plangebiets führen die Post-
straße und nochmals weiter südlich die 
Schulstraße vorbei, wo neben mischge-
nutzten Gebäuden auch bedeutende 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 
zu finden sind (Jugendzentrum, ASB, 
Gesundheitszentrum, Grundschule). Pa-
rallel zur Freiflächengestaltung des 
Höll-Areals erfährt auch die Freifläche 
der Grundschule mit Umfeld eine funk-
tionale und gestalterische Aufwertung. 

Der vorliegende Bebauungsplan trägt 
dazu bei, dieses Areal besser an die 
Ortsmitte anzubinden. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet weist ein Gefälle von Wes-
ten nach Osten sowie von Norden nach Sü-
den auf. Der Einmündungsbereich der neu-
en Verbindungsstraße in Poststraße liegt bei 
etwa 279 m ü. N.N., der in die Braugasse 
bei etwa 273 m ü. N.N..

Die Topografie hat insbesondere Auswir-
kungen auf die Konzeption der neuen Ent-
lastungsstraße und auf die Entwässerung 
des Plangebietes. Teilweise werden Gelän-
demodellierungen u.a. aufgrund der neuen 
Straße erforderlich sein. Dies hat somit auch 
Auswirkungen auf die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes.

Verkehr

Die Ortsmitte Illingen wird über die Haupt-
straße und die davon abzweigenden Stra-
ßen L265 und L112 an das regionale Ver-
kehrsnetz angebunden. Die Autobahnan-
schlussstellen Illingen und Quierschied zur 

A1 sowie Merchweiler zur A8 befinden sich 
in etwa 5 km Entfernung. 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt 
über die Hauptstraße, die Poststraße, die 
Braugasse und die Straße „Am Alten 
Markt“. 

Über die Realisierung der neuen Straße zwi-
schen Poststraße und Braugasse werden die 
Braugasse und die Straße Am Alten Markt 
entlastet, wodurch die Aufenthaltsqualität 
der neuen Freianlage erheblich gesteigert 
und eine bessere Verknüpfung des Grund-
schulareals mit dem Höllgelände und der 
Ortsmitte gewährleistet wird. Der Einmün-
dungsbereich der neuen Straße zur Post-
straße liegt unmittelbar gegenüber des Fuß-
weges, der am JUZ vorbei zur Grundschule 
führt. Daher ist an der Poststraße auch eine 
neue Querungshilfe vorgesehen. 

Mit dem westlich des Plangebietes gelege-
nen Bahnhof ist eine Anbindung an das re-
gionale Bus- und Bahnnetz (Verbindungen: 
Saarbrücken - Lebach, Illingen - Homburg) 
gegeben. 

Blick aus der Luft auf das Plangebiet in Richtung Poststraße (links oben) und Braugasse (rechts); Quelle: Kernplan, Stand: 23.01.2019
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Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist grund-
sätzlich aufgrund der bestehenden Bebau-
ung bereits vorhanden (Wasser, Gas, Elektri-
zität). Ein bedarfsorientierter Ausbau ist er-
forderlich.

Die Grundstücke waren bereits bebaut. Der 
§ 49 a SWG ist nicht anzuwenden. Eine Ent-
wässerung im Mischsystem ist grundsätz-
lich möglich. Dennoch kann geprüft wer-
den, ob ein Anschluss an den vorhandenen 
Regenwasserkanal möglich ist. 

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt werden.

Fachgutachten

Verkehrsuntersuchung

Das Gutachten „Optimierung der Verkehrs-
führung im Ortskern - Verkehrsuntersu-
chung, Planfall 1“ durch R+T Verkehrspla-
nung vom April 2015 hat die Verkehrsbelas-
tungen im Ortskern Illingen für den Bestand 
im Jahr 2015 sowie den Planfall 1 analy-
siert. Planfall 1 bezieht die Entwicklungs-

vorhaben auf dem ehemaligen Höllgelände 
(s. Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen V, 
westlich der Braugasse“ und „Ortsmitte Il-
lingen VI, südlich Lateingasse“) ein: 

„[...] Generell ist durch die Entwicklungs-
vorhaben mit zunehmenden Verkehrsbelas-
tungen zu rechnen. In der Braugasse kon-
zentriert sich der Zuwachs. Die einfahren-
den Fahrzeuge kommen überwiegend von 
der Poststraße, da die Stellplätze des Ent-
wicklungsvorhabens „ehem. Höllgelände“ 
im Süden der Braugasse angebunden sind. 
[...] Die ausfahrenden Fahrzeuge verlassen 
das Gebiet alle über die Hauptstraße, da 
eine Ausfahrt an der Poststraße nicht mehr 
möglich ist. Davon betroffen ist auch der 
heutige Verkehr in der Braugasse. An den 
Anschlüssen Poststraße und Hauptstraße 
verteilt sich der ein- und ausfahrende Ver-
kehr auf die umliegenden Straßen. [...]“(Quel-
le: Optimierung der Verkehrsführung im Ortskern - Ver-
kehrsuntersuchung, Planfall 1; R+T Verkehrsplanung, 
Stand: April 2015)

Aufgrund des zunehmenden Verkehrs, der 
sich in der Braugasse, Poststraße und „Am 
Alten Markt“ konzentriert, ist die Realisie-
rung der neuen Entlastungsstraße erforder-
lich, um das Verkehrsaufkommen in den ge-
nannten Straßen zu reduzieren und das 
ehem. Höllgelände besser mit der Umge-
bung zu verbinden. Gleichzeitig können 

durch die im Bereich der Verbindungsstraße 
an der Ecke Braugasse geplanten öffentli-
chen Parkplätze die derzeitigen Parkplätze 
auf dem „Alten Markt“ teilweise ersetzt 
werden, was dazu beiträgt, die Freiraum-
qualität im Bereich des Marktplatzes zu 
steigern. 

Berücksichtigung von  
Planungsalternativen

Eine Betrachtung von Standortalternativen 
fand durch die Verkehrstechnische Untersu-
chung „Entwicklung Ortskern Illingen“, 
erstmals Jahr 2014 statt, welche zur Entlas-
tung der Braugasse eine neue Verbindungs-
straße zwischen Braugasse und Poststraße 
vorsah.

Im Rahmen der Vorplanung der Verbin-
dungsstraße wurden verschiedene Pla-
nungsalternativen mit dem Ziel untersucht, 
eine auf den Lage- und insbesondere Hö-
henbezug optimierte Trasse zu finden. Darü-
ber hinaus galt es, Eigentumsverhältnisse 
und städtebauliche Aspekte zu berücksichti-
gen. Der Planung wurden die Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt´06) zu-
grunde gelegt. Insgesamt wurden zunächst 
7 Varianten durch das Büro Dumont+Part-
ner entwickelt (Variantenuntersuchung zur 
neuen Verbindungs-/ Entlastungsstraße 

Verkehrsbelastung im Ortskern Illingen für den Planfall 1 (Stand: 28.04.2015); Quelle: R+T Verkehrsplanung
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zwischen Poststraße und Braugasse in Illin-
gen. März 2019). Nach den Grundstücks-
verhandlungen der Gemeinde mit den pri-
vaten Eigentümern hat sich davon eine Va-
riante als umsetzbar herauskristallisiert. 
Diese Variante wurde in der Entwurfspla-
nung konkretisiert und liegt dem vorliegen-
den Bebauungsplan zu Grunde. 

Erläuterungsbericht „Neue 
Verbindungs-/ Entlastungs-
straße zwischen Poststraße und 
Braugasse in Illingen. Entwurfs-
planung“

Straßenraumgestaltung

„Aufgrund der vorliegenden Nutzung der 
Fahrbahn mit z.T. Sattel- und Lastzügen, der 
Nutzung des Gehweges auch zur Anbin-
dung der „Lehnschule“ (Stichwort Schul-
wegsicherung) und des Gefälles der Straße 
wurde dem Trennungsprinzip Vorrang ein-
geräumt. Der Verkehrsraum wurde für den 
Begegnungsfall von Pkw mit Sattel- und 
Lastzügen [...] ausgelegt. [...]Aufgrund der 
Radien der Trasse [wird] eine Breite von 
6,00 m für die Fahrbahn erforderlich [...]. 
Der Straßenraum wird daher wie folgt auf-
geteilt: Gepflasterter Gehweg in Stationie-
rungsrichtung rechtsseitig 1,50 m, Mulden-
rinne 0,50 m, Asphaltierte Richtungsfahr-
bahnen 2x 2,50 m, Muldenrinne 0,50 m, 
Gesamt 7,50 m.“

Ruhender Verkehr

„Auf dem von der Gemeinde bereits erwor-
benen Grundstück „Braugasse“ Hs.-Nr. 3 
verbleibt eine Fläche, die durch die neue 
Verbindungs-/Entlastungsstraße nicht in 
Anspruch genommen wird [...]. Sie wird ge-
nutzt um 7 Parkstände einzurichten, die die 
14 künftig wegfallenden Parkstände auf 
dem „Alten Markt“ und die 3 wegfallenden 
Parkstände in der Poststraße teilweise er-
setzen und somit dazu beitragen, die Frei-
raumqualität im Bereich des Marktplatzes 
noch weiter zu steigern.[...]“

Fußgängerverkehr

„Da die Platzverhältnisse es nicht erlauben 
beidseitig Gehwege anzuordnen, wird für 
die Fußgänger in Stationierungsrichtung 
rechtsseitig ein 1,50 m breiter Gehweg vor-
gesehen.

Der Gehweg wurde bewusst am rechten 
Straßenrand angeordnet, da die neue Ver-
bindungs-/ Entlastungsstraße bei ca. Sta-
tion 0+060,00 sehr nahe an der Lagerhalle 
des Anwesens „Poststraße“ Hs.-Nr. 6 vor-
beiführt. Der Gehweg schafft in diesem Be-
reich den nötigen Abstand der Fahrbahn 
zum Gebäude. Dieser Abstand trägt in Kom-
bination mit der geplanten Stützmauer [...] 
zudem dazu bei, die im Bereich der Fahr-
bahn durch den Verkehr auftretenden Las-
ten günstiger zu verteilen.

Um eine sichere Verbindung des (Schul-)
Weges von der Grundschule „Auf der Lehn“ 
kommend, Richtung „Braugasse“ herstel-
len zu können, soll in der „Poststraße“ ein 
barrierefreier Fußgängerüberweg eingerich-
tet werden. 

Dieser wird aufgrund der rechtsseitigen An-
ordnung des Gehweges in der neuen Ver-
bindungs-/ Entlastungsstraße in Höhe des 
Anwesens „Poststraße“ Hs.-Nr. 8 angeord-
net. Somit kann für diese Fußgängerbezie-
hung ein Queren der neuen Verbindungs-/ 
Entlastungsstraße entfallen.

In den beiden Einmündungsbereichen 
„Neue Verbindungs-/ Entlastungsstraße“ / 
„Poststraße“ und „Neue Verbindungs-/ 
Entlastungsstraße“ / „Braugasse“ sind 
beidseitig Gehwege mit barrierefreien Que-
rungshilfen in Form von abgesenkten Bor-
den geplant.[...]“

Gebäuderückbau

„[...] Die neue Straßentrasse führt quer über 
das Anwesen „Braugasse“ Hs.-Nr. 3, so 
dass hier der Rückbau des darauf befindli-
chen Wohngebäudes unerlässlich wird.[...] 
Der Rückbau des Gebäudes „Poststraße“ 
Hs.-Nr. 8 ist aus straßenbaulicher Sicht ins-
gesamt vorteilhaft“ (u.a. Verzicht auf weite-
re Stützmauern, Verbesserung des Ortsbil-
des durch Weiterführung Begrünung und 
Aufgabe des seit Jahren verfallenen Leer-
standes.)

Vegetationsplanung

„Die Planung der herzustellenden Vegeta-
tion entlang der Verbindungs- und Entlas-
tungsstraße [...] sieht in den rechts und 
links an die neue Straße angrenzenden 
Grünflächen / Böschungen neben der An-
saat mit Regio-Saatgut, Baumpflanzungen 
vor.“(Quelle: Dumont+Partner August 2020)

Entwurfsplanung neue Verbindungs-/Entlastungsstraße (Stand: 13.08.2020); Quelle: Dumont+Partner - Be-
ratende Ingenieure
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Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Illingen, Lage an Siedlungsachse 2. Ordnung

Vorranggebiete Nicht betroffen

Zu beachtende Ziele und Grundsätze • Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für die Planung

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Biosphärenreservate 

Regionalpark Saar (damit aber keine Restriktionen verbunden)

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1  SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • aufgrund der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das Vorkommen 
ökologisch hochwertiger Biotoptypen oder Arten innerhalb des räumlichen Geltungs-
bereiches: für das Plangebiet sind im Datenmaterial des Arten- und Biotopschutz-
programms (ABSP) und in der Datensammlung ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 
2013 Saarland) keine Arten oder Flächen dargestellt

• Räumlicher Geltungsbereich nicht im Rahmen der Biotopkartierung erfasst (Inter-
net-Abruf Januar 2020)

• Auf der Grundlage der offiziellen Geofachdaten keine Hinweise darauf, dass beson-
ders seltene oder schützenswerte Arten oder ökologisch hochwertige Biotope be-
troffen sein könnten; dies gilt insbesondere für gesetzlich geschützte Biotope und 
FFH-Lebensraumtypen

LIK Nord Geltungsbereich liegt wie das komplette Siedlungsgebiet von Illingen innerhalb des 
Naturschutz-Großprojektes „Landschaft der Industriekultur Nord“ (LIK Nord), aber nicht 
innerhalb eines der Kerngebiete

Allgemeiner Artenschutz  

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da Einzelbäume und Gehölze betroffen sind, die als Gelege für Vögel dienen können, 
ist der allgemeine Artenschutz zu beachten: Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze dürfen nur außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
gefällt, abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden.

Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht
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Besonderer Artenschutz  (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Arten- und Biotopschutz, Störung oder 
Schädigung besonders geschützter Arten 
bzw. natürlicher Lebensräume nach 
USchadG, Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG.
Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. Bei kommunen Arten 
mit einem landesweit günstigen Erhal-
tungszustand und einer großen Anpas-
sungsfähigkeit kann i.d.R. davon ausge-
gangen werden, dass mit keinen popula-
tionsrelevanten Störungen und keinen Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rech-
nen ist.

Besondere Berücksichtigung von streng und besonders geschützten Arten oder natürli-
chen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes

• bestehende Vorbelastungen: 

 - Lage inmitten des Siedlungsgebietes von Illingen; das Gebiet ist von Mischnut-
zung, Straßen, Privatgärten, Parkplätzen/ Stellplatzflächen geprägt; nach allen 
Seiten ist das Gebiet überwiegend von Mischnutzungen sowie von Straßen und 
Parkplätzen umgeben

 - das Gebiet ist bereits versiegelt bzw. überbaut

 - nicht genutzte Bereiche teils ruderalisiert

 - gesamter Geltungsbereich sehr deutlich durch Überbauung, Versiegelungen so-
wie Bewegungsunruhe und Lärm vorbelastet

 - in dichter Nachbarschaft L 265 (durchschnittliche Verkehrsdichte von 4.300 
KFZ/24 h laut Verkehrsmengenkarte = mittlere Verkehrsbelastung)

 - im Westen angrenzend Multifunktionskomplex und Freianlage mit hohem Anteil 
an überbauten sowie voll- und teilversiegelten Flächen, Baustelle

• Habitatausstattung: 

 - überwiegend bereits versiegelt und bebaut mit mischgenutzten Gebäuden (teils 
mit angrenzenden Gärten, Garagen, Parkplätzen...)

 - Privatgarten mit Bäumen

• Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- 
und Pflanzenarten:

 - ABSP-Artpool und ABDS führen für das betroffene Gebiet keine Tier- oder Pflan-
zenarten auf

 - nicht bei der Biotopkartierung erfasst

 - weder FFH-Lebensraumtyp noch gesetzlich geschütztes Biotop betroffen

 - aufgrund der bestehenden Vorbelastungen, die mit einem hohen Störgrad ver-
bunden sind, Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum für planungsrelevante 
Tiere deutlich eingeschränkt

 - keine abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tierarten, insbesondere 
keine Fortpflanzungsräume streng geschützter Tierarten, zu erwarten (Ausnahme: 
europäische Vogelarten sowie potenziell Fledermäuse: siehe unten). Dies bezieht 
sich auf sämtliche im Saarland vorkommende potenziell betroffene gemein-
schaftsrechtlich geschützte Tiere (Libellen, Fische, Muscheln, Rundmäuler, Weich-
tiere, Krebse, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Käfer, Heuschrecken, Säugetiere), für 
die der Planungsraum keinen geeigneten Lebensraum bietet

 - keine Brutstätten von Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie bekannt 
und aufgrund der bestehenden Vorbelastungen/Habitatausprägung auch nicht zu 
erwarten

 - Brutmöglichkeiten für Gebäudebrüter beschränken sich am Gebäude Braustraße 
3 auf die über Dachlücken zugängliche Garage, die jedoch nicht vollständig ge-
prüft werden konnte. Am und im Hauptgebäude können Brutvorkommen ausge-
schlossen werden

 - Das bereits länger leerstehende Gebäude Poststraße 8 ist über Lücken an den 
Dachanschlüssen zugänglich. Der Ein- und Ausflug von 2 Mauerseglern hinter 
dem Regenrinnenkasten am Rand der südwestlichen Giebelseite lässt auf ein bis 
zwei belegte Nistplätze schließen. Im Dachstuhl befindet sich zwischen Giebel-
wand und Fallrohr ein großes und bereits länger aufgelassenes Altnest einer Doh-
le.
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 - Gehölzbestand aus Obstbäumen, Fichten und Ziersträuchern bietet zahlreiche 
Brutmöglichkeiten für die in den Siedlungsbereich vordringenden Gehölzfreibrü-
ter (u.a. Amsel, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Zaunkönig), für die jedoch 
grundsätzlich eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 BNatSchG vorausgesetzt wer-
den darf

 - keine Eignung für Rastvögel

 - Fledermäuse: es ist davon auszugehen, dass das Gebiet des räumlichen 
Geltungsbereiches maximal als Jagdhabitat genutzt wird durch häufige und weit 
verbreitete Arten. Die Inspektion ergab keinen Hinweis auf eine konkrete Nut-
zung der Gebäude als Fledermausquartier.

• artenschutzrechtliche Beurteilung: Um ein Eintreten der Verbotstatbestände n. § 44 
Abs. 1 Nr. 1-3 zu vermeiden, sind die nachfolgenden Maßnahmen erforderlich:

 - M1: Um den sichern Abschluss der Brut der Mauersegler zu gewährleisten, ist der 
Beginn der Rückbaumaßnahme auf den Zeitraum ab 1. August zu verschieben, 
der sichere Abschluss der Brut und Ausflug der Jungtiere ist durch eine erneute 
Ein-/Ausflugkontrolle, vorzugsweise kurz vor Beginn der Dämmerung und un-
mittelbar vor dem geplanten Beginn des Rückbaues zu überprüfen; 

 - M2 (CEF-Maßnahme): Die dauerhaft entfallenden Nistplätze für den Mauersegler 
sind vor Beginn der nächsten Brutsaison durch künstliche Nisthilfen zu ersetzen; 
für die Mauersegler werden die von der Gemeinde bereits etablierten Nisthilfen 
im näheren Umfeld durch drei weitere künstliche Nisthilfen ergänzt. Innerhalb 
der Kolonie sind Anlockmaßnahmen durch Klangattrappen nicht notwendig.

 - M3 (CEF-Maßnahme): Der nachgewiesene Nistplatz der Dohle im Dachboden des 
Gebäudes Poststraße 8 wird durch eine künstliche Nisthilfe (Dohlenkasten) er-
setzt, z.B. an den Gebäuden mit den bereits angebrachten Mauserseglernisthil-
fen; die Nisthilfe ist nach Möglichkeit in einer Höhe von mind. 8-10 m anzubrin-
gen.

 - M4: Die Fällung des Baumbestandes in der Braugasse 3 ist – sofern es die Rück-
baumaßnahme zulässt – auf den Zeitraum der gesetzlichen Rodungsfristen gem. 
§ 39 Abs. 5 Nr. 2 zu verschieben. Sollte dies nicht möglich sein, dann sind die zu 
fällenden Bäume zur Vermeidung der Verletzung/Tötung von Nestlingen unmittel-
bar vor Beginn der Baumaßnahme auf besetzte Nistplätze zu prüfen; das Innere 
der Garage ist nach erfolgter Räumung ebenfalls auf Brutvorkommen des Haus-
rotschwanzes abzuprüfen. 

 - für alle potenziell betroffenen Tierartgruppen gilt: einzelne Individuen von häufi-
gen und weit verbreiteten störungsunempfindlichen Arten können zwar Teil-Ha-
bitate verlieren, die örtlichen Tier-Populationen werden jedoch aufgrund des gu-
ten Erhaltungszustandes sowie des Vorhandenseins ausreichend großer ver-
gleichbarer Lebensräume im direkten Umfeld, auf die ausgewichen werden kann, 
keine erheblichen Beeinträchtigungen erfahren. Zu einer Veränderung des Erhal-
tungszustandes wird es bei Beachtung der vorherigen Ausführungen nicht kom-
men.

 - erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten sind bei Beachtung der Rodungszeit außerhalb der Fortpflanzungszeit der 
Vögel vom 1. März bis zum 30. September und der zuvor aufgeführten 
Vermeidungsmaßnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt nicht zu er-
warten

• Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

 - keine Hinweise darauf, dass es zu Schäden an bestimmten Arten und natürlichen 
Lebensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes kommen könnte, die 
einer Haftungsfreistellung entgegenstehen könnten



Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ 13 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Zwischenfazit Unter Anwendung der o.g. Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen kann der Abriss/
Rückbau der Gebäude ohne Eintreten der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 BNatSchG 
erfolgen
Voraussetzungen für Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Arten und natürli-
chen Lebensräumen nach § 19 BNatSchG erfüllt

Sonstiges

Altlastverdachtsfläche Innerhalb des Plangebietes befinden sich Altlastverdachtsflächen. Hierbei handelt es sich 
um: ILL_20459 „Illtal Verkehr; ehemaliger Omnibusbetrieb Fa. Jochum“.
Bei Eingriffen in den Boden ist eine gutachtertiche Begleitung durch einen gem. § 18 
BBodSchG anerkannten Sachverständigen erforderlich. 
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: gemischte Baufläche (Quelle: FNP der Gemeinde Illingen)
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt. 

Bebauungsplan Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Ortsmitte Illingen 
I“. Das Plangebiet ist darin überwiegend als Mischgebiet und die Poststraße als Straßen-
verkehrsfläche festgesetzt. 

Relevante Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Ortsmitte Illingen I“ im 
Bereich des Plangebiets:

• Mischgebiet; GRZ: 0,4 - 0,5; GFZ: 0,8 - 1,0; überwiegend offene Bauweise; II - III 
Vollgeschosse, geneigtes Dach; überbaubare Flächen entlang der Poststraße und 
Braugasse

Da das geplante Vorhaben nicht über den bestehenden Bebauungsplan „Ortsmitte Illin-
gen I“ realisierungsfähig ist, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Der 
Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan „Ortsmitte  
Illingen I“.

Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen 1“ Gemeinde Illingen, Ortsteil Illingen
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Begründung der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Mischgebiet (MI)

Die in der Umgebung des Geltungsbereichs 
liegende bestehende Bebauung hat über-
wiegend den Charakter eines Mischgebie-
tes mit einer Mischung aus verträglichen 
kleinteiligen Gewerbe- und Dienstleistungs-
strukturen und Wohnen. Vor dem Hinter-
grund der städtebaulichen Ziele für das 
Plangebiet, darunter Stärkung und Vitalisie-
rung des Ortszentrums, gilt es, diese Struk-
turen zu entwickeln. Es liegen Potenzialflä-
chen im Gebiet, die einem Mischgebiet ent-
sprechend entwickelt werden können.

Die Sicherung und Entwicklung der Flächen 
mit einer Mischung aus Wohnnutzung und 
Nicht-Wohnnutzung lässt zudem eine fle-
xible Entwicklung zu. 

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
BauNVO-Kataloges an diesem Standort 
unter Berücksichtigung der Planungsziele 
der Gemeinde realisierungsfähig. Garten-
baubetriebe, Tankstellen und Vergnügungs-
stätten werden ausgeschlossen:

• Gartenbaubetriebe und Tankstellen ha-
ben üblicherweise einen erhöhten Flä-
chenbedarf und besondere bauliche 
Anforderungen. Diesen Anforderungen 
kann in der Illinger Ortsmitte aufgrund 
fehlender Flächenreserven nicht Rech-
nung getragen werden. 

• Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind 
darüber hinaus gestalterisch nur schwer 
zu integrieren. 

• Von Tankstellen gehen zudem höhere 
Verkehrsbelastungen aus. Diese lassen 
sich nicht ohne negative Auswirkungen 
auf den Verkehrsfluss im Ortszentrum 
integrieren. 

Ein positives Erscheinungsbild und eine ho-
he Aufenthaltsqualität sind jedoch Voraus-

setzung für den Erhalt und die Neuansied-
lung von ortszentrentypischen Nutzungen. 

Vergnügungsstätten werden für unzulässig 
erklärt. Der Illinger Ortskern fungiert künftig 
in noch stärkerem Maße als Visitenkarte 
und Aushängeschild der gesamten Gemein-
de. Er übernimmt eine zentrale Versor-
gungs- und Begegnungsfunktion und soll 
darin künftig weiter gestärkt werden. Um 
hier städtebauliche Negativwirkungen so-
wie Fehlentwicklungen durch Vergnügungs-
stätten zu vermeiden, wird vorbeugend 
steuernd eingegriffen. Gründe für den Aus-
schluss sind:

• Förderung der gewünschten nachhalti-
gen Entwicklung des Erscheinungsbil-
des und Vermeidung von Verdrängung, 
Qualitätsminderung und Attraktivitäts-
verlust, Überwindung städtebaulicher 
Verödung

• Vermeidung städtebaulicher Spannung 
u.a. aufgrund der Nähe zur katholi-
schen Kirche, der sozialen Infrastruktur 
(Jugendzentrum, ASB...), der Wohnanla-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

7.  BEREICH FÜR EIN- UND AUSFAHRT
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

Einfahrten bzw. Ausfahrten zwischen der Braugasse 
und dem festgesetzten Mischgebiet sind nur über die 
festgesetzten öffentlichen Parkplätze im dafür vorge-
sehenen Bereich zulässig.

8.  VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG „ÖFFENTLICHE 
PARKPLATZFLÄCHE“

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

9.  FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN 
MIT DER ZWECKBESTIMMUNG 
TRAFOSTATION

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB Siehe Plan. 

10.  ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

11.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

1. Um den sichern Abschluss der aktuellen Brut der 
Mauersegler zu gewährleisten, ist der Beginn 
der Rückbaumaßnahme auf den Zeitraum ab 15. 
August zu verschieben. Der sichere Abschluss 
der Brut und Ausfl ug der Jungtiere ist durch eine 
erneute Ein-/Ausfl ugkontrolle, vorzugsweise kurz 
vor Beginn der Dämmerung und unmittelbar vor 
dem geplanten Beginn des Rückbaues zu über-
prüfen.

2. Die dauerhaft entfallenden Nistplätze für den 
Mauersegler sind vor Beginn der nächsten 
Brutsaison durch künstliche Nisthilfen zu ersetzen; 
für die Mauersegler werden die von der Gemeinde 
bereits etablierten Nisthilfen im näheren Umfeld 
durch drei weitere künstliche Nisthilfen ergänzt. 
Innerhalb der Kolonie sind Anlockmaßnahmen 
durch Klangattrappen nicht notwendig.

3. Der nachgewiesene Nistplatz der Dohle im 
Dachboden des Gebäudes Poststraße 8 wird durch 
eine künstliche Nisthilfe (Dohlenkasten) ersetzt, 
z.B. an den Gebäuden mit den bereits angebrach-
ten Mauserseglernisthilfen; die Nisthilfe ist nach 
Möglichkeit in einer Höhe von mind. 8-10 m anzu-
bringen.

4. Die Fällung des Baumbestandes in der Braugasse 
3 ist – sofern es die Rückbaumaßnahme zulässt – 
auf den Zeitraum der gesetzlichen Rodungsfristen 
gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 zu verschieben. Sollte 
dies nicht möglich sein, dann sind die zu fäl-
lenden Bäume zur Vermeidung der Verletzung/
Tötung von Nestlingen unmittelbar vor Beginn 
der Baumaßnahme auf besetzte Nistplätze von 
Gehölzfreibrütern zu prüfen; das Innere der 
Garage ist nach erfolgter Räumung ebenfalls auf 
ein Brutvorkommen des Hausrotschwanzes abzu-
prüfen.

12.  GEH- UND FAHRRECHT ZUGUNSTEN DER 
PARZELLEN 312/27 UND 312/25

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB Die Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Parkplatzfl äche“ ist mit einem 
Geh- und Fahrrecht zugunsten der Parzellen 312/27 
und 312/25 zu belasten. 

13. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die öffentlichen Grünflächen entlang der festgesetz-
ten Straßenverkehrsfläche sind mit einer Baumreihe 
zu bepflanzen. Die Bäume sind in gleichmäßigem Ab-
stand anzupflanzen. In der Baumreihe können als zu-
sätzliche Eingrünung Straucharten als Unterpflanzung 
gesetzt werden. Die Bäume sind dauerhaft zu sichern 
und Ausfälle durch gleichartige Bäume zu ersetzen.
Bei der Baumarten bzw. -sortenauswahl für die Baum-
reihe sind standortgerechte und klimaangepasste Ar-
ten zu verwenden.

Die oberirdischen Stellplätze sind gem. FLL-Richtlinie 
(„Empfehlungen für Baumpflanzungen“) zu begrünen. 
Je 3 Stellplätze ist mindestens ein standortgerech-
ter Laubbaumhochstamm (Pflanzqualität: 3xv., StU 
16/18) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang nachzupflanzen. Die Bäume können auch in 
der angrenzenden Grünfläche angepflanzt werden. 

14. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, 
ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN 
SOWEIT SIE ZUR HERSTELLUNG DES 
STRASSENKÖRPERS ERFORDERLICH SIND
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 26 BAUGB Zur Herstellung der im Plan festgesetzten 

Straßenverkehrsfläche und der Parkplatzfläche sind 
Aufschüttungen, Abgrabungen und erforderliche 
Stützmauern bis zu einer Höhe von 2 m zulässig.

15. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Gemeinderat der Gemeinde Illingen hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortsmitte 
Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, das Verfahren zur Aufstellung 
des Be bau ungs planes einzuleiten, wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 
Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Gem. §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB wurde zur 
Abschätzung der voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen im Rahmen des Bebauungpla-
nes „Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ 
eine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. Die 
Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, 
Teilbereich Verbindungsstraße“ erfüllt die Vorga-
ben, um gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt zu werden.

• Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nicht durchgeführt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Illingen hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf ge-
billigt und die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich 
Verbindungsstraße“ beschlossen (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Aus-
legung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat der Gemeinde Illingen hat am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die er-
neute öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbin-
dungsstraße“ beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 
4 a Abs. 3 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
erneut öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per Mail abgegeben werden können, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. (§ 13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom __.__.____ 
von der erneuten Auslegung benachrichtigt (§ 
3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stel-
lungnahme eingeräumt.

• Während der erneuten öffentlichen Auslegung 
gingen seitens der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlich-
keit und der Nachbargemeinden Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Gemeinderat am __.__.____. Das Er-
gebnis wurde denjenigen, die Anregungen und 
Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 
3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich 
Verbindungsstraße“ als Satzung beschlossen 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teil-
bereich Verbindungsstraße“ wird hiermit als Sat-
zung ausgefertigt.

Illingen, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die 
Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbin-
dungsstraße“, bestehend aus der Plan zeich nung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Illingen, den __.__.____

Der Bürgermeister
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PLANGEBIET

• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des 
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ ersetzt in seinem Geltungsbe-
reich den Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen I“ der Gemeinde Illingen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen.
• Auf die Anzeigepfl icht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-

gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) sei an dieser Stelle hingewiesen.
• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen über die Altlastverdachtsfl äche hinaus be-

kannt oder ergeben sich bei späteren Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, 
besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, das Landesamt 
für Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Im Plangebiet sind keine konkreten Hinweise auf mögliche Kampfmittel zu erkennen. Sollten wider Erwar-
ten Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so sind die zuständige Polizeidienststelle und der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- 
und Körperschall, Abgase, Funkenfl ug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinfl ussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus 
dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzel-
nen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Ab-
zweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahr-
los geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Bei Konkretisierung der Planun-
gen ist eine Planauskunft und Einweisung der zentralen Stelle (Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale 
Planauskunft Südwest) einzufordern. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. Sollte an dem 
betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt werden, bittet 
die Telekom zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen, sich rechtzeitig in Verbindung zu set-
zen.

• Innerhalb des Geltungsbereichs befi nden sich Versorgungseinrichtungen der energis-Netzgesellschaft mbH. 
Hierbei handelt es um ein Mittelspannungskabel, Niederspannungsfreileitungen mit Dachständern und 
Holzmast, Niederspannungskabel und um ein Straßenbeleuchtungsmast. Baumaßnahmen im Bereich der 
aufgeführten Anlagen sind im Vorfeld mit der energis-Netzgesellschaft mbH abzustimmen. Die geplante 
neue Transformatorenstation soll die bestehende Station Braugasse ersetzen. Damit verbunden werden die 
Freileitungs- und Kabeltrassen den örtlichen Gegebenheiten angepasst.

• In der Poststraße wird ein Fußgängerüberweg, in der neuen Verbindungsstraße zwei Fußgängerfurten reali-
siert, um ein sicheres Überschreiten für Fußgänger zu gewährleisten.

HINWEISE

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Altlastverdachtsflächen. Hierbei handelt es sich um: ILL_20459 „Illtal 
Verkehr; ehemaliger Omnibusbetrieb Fa. Jochum“.
Bei Eingriffen in den Boden ist eine gutachtertiche Begleitung durch einen gem. § 18 BBodSchG anerkannten 
Sachverständigen erforderlich. 

KENNZEICHNUNG GEM. § 9 ABS. 5 BAUGB

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1057).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. De-
zember 2019 (Amtsbl. I S. 211).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz 
- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. 
Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalschutzes und der 
saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358)

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1408).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324)

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 

(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 12. Februar 2020 (Amtsbl. I S. 208).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 
3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 
2017 (BGBl. I S. 3465).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

TEIL A: PLANZEICHNUNG

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
    GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 

BAUNVO

1.1 MISCHGEBIET

 zulässig sind:

 nicht zulässig sind:

gem. § 6 BauNVO Mischgebiet.

gem. § 6 Abs. 2 BauNVO
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke

gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO
1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen,
3. Vergnügungsstätten

gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution)

gem. § 6 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO Vergnügungsstätten

2.  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16-21A 

BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN Siehe Plan. 
Im Mischgebiet wird die zulässige Höhe der baulichen 
und sonstigen Anlagen auf maximal 12,0 m festge-
setzt.

Dabei gilt:
1. Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maxi-

male Höhe ist die Oberkante der baulichen und 
sonstigen Anlagen (Gebäudeoberkante, Attika 
etc.). Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe 
baulicher und sonstiger Anlagen ist die Oberkante 
der angrenzenden öffentlichen Parkplatzfl äche an 
der Ecke Verbindungsstraße / Braugasse.

2. Die Gebäudeoberkante wird defi niert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand 
oder den Schnittpunkt zwischen Außenwand und 
Dachhaut (Wandhöhe) oder der Schnittpunkt 
zweier geneigter Dachfl ächen (Firsthöhe).

3. Die zulässige Oberkante kann durch untergeord-
nete  Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf 
max. 30 % der Grundfl äche des darunter liegen-
den Geschosses bis zu einer Höhe von max. 1,5 m 
überschritten werden. Durch Photovoltaikmodule 
/ Solarmodule inkl. der zum Betrieb erforder-
lichen Anlagen und Bauteile kann die zulässige 
Oberkante weiter überschritten werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL Siehe Plan.

Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO wird auf GRZ 0,6 festgesetzt

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grundfl ächen 
von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die fest-
gesetzte GRZ durch Garagen und Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfl äche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNVO) ins-
gesamt bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE Siehe Plan.

Die Zahl der Vollgeschosse wird gemäß § 16 Abs. 
2 BauNVO und § 20 BauNVO als Mindest- bzw. 
Höchstmaß festgesetzt.

3.  BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB 

I.V.M. § 22 BAUNVO
Siehe Plan. 

Es wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende 
Bauweise festgesetzt. In der abweichenden Bauweise 
können die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand 
errichtet werden. 

4.  ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
 GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 

BAUNVO
Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude 
innerhalb des im Plan durch Baugrenzen defi-
nierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.

Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.
Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können (z.B. Stellplätze).

6.  STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

Die Straßenverkehrsfläche im Bereich der 
Verbindungsstraße weist eine Breite von 7,5 m 
bzw. 11 m auf. Die exakte Dimensionierung und 
Straßenraumaufteilung ist dem verkehrsplanerischen 
Konzept zu entnehmen.

TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GOKMAX

12,0 m

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; 
HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ 0,6 GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II-III
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS MINDEST- UND 
HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 20 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.3 BAUNVO)

Bauweise
a

ABWEICHENDE BAUWEISE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
ÖFFENTLICHE PARKPLATZFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

BEREICH FÜR EIN- UND AUSFAHRT
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, HIER: TRAFOSTATION
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB)

ö ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN ANLAGE

Baugebiet Vollgeschosse

GRZ Bauweise

Gebäude-
oberkante

-

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONEN

FLÄCHE DEREN BÖDEN MIT UMWELTGEFÄHRDENDEN STOFFEN 
BELASTET IST
(§ 9 ABS. 5 NR. 3 BAUGB)

x ILL_20459 STANDORT DER ALTLASTVERDACHTFLÄCHE MIT KENNNUMMER
(§ 9 ABS. 5 NR. 3 BAUGB)

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 20.03.2017

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine 
blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der 
zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere 
Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße 
(Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

MI II-III

0,6 a

GOKmax
12,0 m

-

x ILL-20459

VERKEHRSPLANERISCHES KONZEPT

Ohne Maßstab

Dumont + Partner - Beratende Ingenieure GmbH
Schloßstraße 23, 66538 Neunkirchen
Stand: 13.08.2020

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)
• Eine Entwässerung im Mischsystem ist grundsätzlich möglich.
• Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist, soweit aufgrund der topografischen Verhältnisse 

möglich, in den vorhandenen Regenwasserkanal einzuleiten.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen:
• Die Anlage von Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen ist bis zu einer Höhe von 2 m 

zulässig.

Werbeanlagen:
• Je Gewerbebetrieb oder sonstiger Arbeitsstätte ist nur eine Werbeanlage zulässig. Werbeanlagen sind nur 

an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist unzulässig. Ausgenommen hiervon sind gemeinsame 
Hinweisschilder oder -tafeln mehrerer Betriebe (Sammel-Hinweisschilder, Werbepylone). Innerhalb des Plan-
gebietes ist nur ein solches Hinweisschild zulässig. 

• Werbeanlagen müssen entlang der neuen Verkehrsfläche und der Braugasse in Anordnung, Größe, Gestalt 
und Aussehen und - bei Leuchtreklamen - Leuchtwirkung dem baulichen Charakter und dem Maßstab des 
jeweiligen Straßenraumes sowie des Gebäudes entsprechen, an dem sie angebracht sind. Elektrotechnische 
Geräte, Kabelzuführungen und Montageleisten dürfen nicht sichtbar sein. Nach Aufgabe der Nutzung be-
steht die Verpflichtung, die Werbeanlage rückzubauen.

• Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise und sich ständig 
bewegende Werbeanlagen, sowie Leuchtkästen als Transparente. Freistehende Werbeanlagen sind unzuläs-
sig.

• Werbeanlagen sind instandzuhalten. Bei Zuwiderhandlungen kann die Beseitigung der Werbeanlagen an-
geordnet werden.

Dach:
• Folgende Dachformen sind entlang der Braugasse und der neuen Verbindungsstraße zulässig: Satteldächer 

sowie an Kopfbauten auch Walmdächer. Bei den Sattel- und Walmdächern ist eine Dachneigung von 20° bis 
45° zulässig. Ausnahmsweise können auch Flachdächer zugelassen werden, sofern diese begrünt werden.

• Die Dacheindeckung ist entlang der Braugasse mit kleinformatigen Tonziegeln bzw. tonfarbigen 
Betondachsteinen vorzunehmen. Dacheindeckungen sind ausschließlich in roter, grauer oder schwarzer 
Farbe einschließlich aller Zwischentöne hiervon zulässig. Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden 
Materialien sind unzulässig. Bei Gebäuden, die Energie aus Solaranlagen gewinnen, sind Abweichungen 
zulässig.

• Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nebeneinander auf einer Dachfläche unzulässig.
• Dachgauben sind als Einzel- oder Doppelgauben zulässig. Sie dürfen in ihrer Summe höchstens 2/3 der 

Frontbreite betragen und müssen von den Giebelseiten mind. 1,25 m entfernt sein. Dachgauben sind in 
ihrer Eindeckung dem Material des Hauptdaches in Form und Farbe anzupassen. Dachflächenfenster müssen 
mind. 1,25 m von den Giebeln entfernt sein. Die Einfassung muss dem Farbton der Dacheindeckung ange-
passt sein. Unterschiedliche Gaubenformen sind auf den Dachflächen eines Hauses nicht zulässig.

• Solaranlagen sind in Bereichen, die dem öffentlichen Raum der Braugasse zugewandt sind, unzulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

Fassade:
• Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sichtmauerwerk, unpolierter Na-

turstein zulässig. Bei der Farbgebung der Gebäude sind gedeckte Tönungen zu verwenden. Glänzende und 
Licht reflektierende Materialien als Außenwandmaterialien sowie die Verkleidung von Gebäuden mit spiegeln-
den oder polierten Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik sind nicht zulässig). Ausnahmsweise 
sind auch andere Materialien und Farben zulässig.

• Architekturdetails wie Gewände, Gesimse und Ornamente sind in Naturstein zu belassen.
• Im Bereich der Braugasse sind zum Schutze vor Verunstaltung von Gebäuden und des Straßenbildes 

Außenantennen nur an den vom öffentlichen Verkehr abgewandten Seiten zulässig.

Sonstiges:
• Mülltonnen sind in den zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung orientierten Bereichen entweder in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

Einfriedung:
• Einfriedungen der Grundstücke sind zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche und zu den Verkehrsflächen beson-

derer Zweckbestimmung hin bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.

Stellplätze:
• Gem. §47 LBO sind 1,5 Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen.
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ge im Multifunktionskomplex im Be-
reich des ehem. Höll-Areals als schutz-
würdige Einrichtungen.

Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen 
für Sexartikel (Sexshops und Videotheken) 
und sonstige Gewerbebetriebe, in denen se-
xuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt 
oder angeboten werden (Bordelle bzw. bor-
dellähnliche Betriebe einschließlich Woh-
nungsprostitution) werden im Bebauungs-
plan ausgeschlossen. Durch den Ausschluss 
solcher „Vergnügungsstätten“ soll verhin-
dert werden, dass hier ein örtlicher Schwer-
punkt des Vergnügens und der Prostitution 
entstehen könnte, was der Eigenart des Ge-
bietes entgegenstünde. Weiterhin soll Tra-
ding-Down-Effekten vorgebeugt werden, 
die im Zuge einer solchen Ansiedlung mög-
licherweise zu einer Verdrängung der be-
stehenden Läden, Dienstleistungs- und Ge-
werbebetriebe führen könnten (Abwärtsspi-
rale: Verlust an Lagequalität, Niveauabsen-
kung, Mietpreisverzerrungen, Leerstände, 
Gefahr von Verdichtungstendenzen bis hin 
zu Vergnügungs- und Rotlichtvierteln). Auch 
gegenüber der im Plangebiet und im Um-
feld vorhandenen  Wohnnutzung sind „mi-
lieubedingte Unruhen“ durch Vergnügungs-
stätten, Bordelle etc. zu erwarten. Die Ge-
fahr der durch Vergnügungsstätten, Bordel-
le und bordellartige Nutzungen ausgelösten 
städtebaulichen Spannungen ist mit den 
Ansprüchen an eine nachhaltige städtebau-
liche  Entwicklung nicht vereinbar.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist. Die zulässige Grundfläche ist der 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf, und 
dient sogleich der Einhaltung von Mindest-
freiflächen.

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (0,6) 
entspricht gem. § 17 BauNVO der Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung. 
Hiermit wird der Bestand festgeschrieben 
und zur Braugasse hin wird eine gewisse 
Nachverdichtung ermöglicht.

Die Inanspruchnahme der gem. § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO eingeräumten Überschrei-

tungsmöglichkeit der GRZ von 0,6 bis zu 
einer maximalen GRZ von 0,8 ist erforder-
lich. Insbesondere durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten und durch 
Nebenanlagen wird diese GRZ bereits teil-
weise im Bestand erreicht (Gewährleistung 
der Funktionsfähigkeit). Der Zuschnitt des 
Baufensters umfasst nur Teile von Grund-
stücken, was den Grad der Bebaubarkeit 
höher erscheinen lässt, als er insgesamt ist. 
Der Verzicht auf die Überschreitung würde 
zu einer wesentlichen Erschwerung der 
zweckentsprechenden Nutzung der Grund-
stücke führen (§ 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO). 
Darüber hinaus wird bewusst eine Nachver-
dichtung zur Braugasse hin ermöglicht.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung erforderlich. Ge-
mäß § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollge-
schosse die Geschosse, welche nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Festsetzung auf mindestens zwei Voll-
geschosse wurde unter Berücksichtigung 
der umliegenden Bebauung, darunter auch 
der Brauturmgalerie samt Freianlage und 
einer notwendigen abschließen Raumkante 
mit Höhenwirkung ermittelt und festge-
setzt. Maximal drei Vollgeschosse festzuset-
zen, soll das Einfügen von neuen Gebäuden 
in den Gebäudebestand sicherstellen, die 
gegebene städtebauliche Ordnung im Ge-
biet stärken und das Ortsbild wahren.

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
über die Höhe baulicher Anlagen exakt ge-
regelt. Die festgesetzte Höhe orientiert sich 
an der vorhandenen Bebauung.

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlagen wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper im 
Vergleich zur umliegenden Bebauung zu 
verhindern und eine angemessene Integra-
tion ohne Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes zu erreichen. 

Mit der gewählten Höhe der baulichen An-
lagen ist gewährleistet, dass auch ein Staf-
felgeschoss auf den zulässigen Vollgeschos-
sen bzw. ein Ausbau des Dachgeschosses 
das angestrebte Einfügen der Baukörper in 
die Umgebung nicht gefährdet. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gemäß § 18 BauNVO eindeu-
tige Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind den Festset-
zungen zu entnehmen.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22  
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude in Bezug auf die seitli-
chen Nachbargrenzen auf den Baugrund-
stücken angeordnet werden. 

In der abweichenden Bauweise können die 
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand er-
richtet werden. 

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. 

Die Baugrenze nach § 23 Abs. 3 BauNVO 
umschreibt die überbaubare Fläche, wobei 
die Baugrenze durch Gebäude nicht bzw. 
allenfalls in geringfügigem Maß überschrit-
ten werden darf. Die Baugrenzen sind über-
wiegend aus dem Bestand abgeleitet. Eine 
Nachverdichtung ist bewusst zulässig, um 
entlang der Braugasse eine Raumkante zu 
schaffen und dort Bebauung zuzulassen.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sollen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig sein, so-
fern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Damit ist eine 
zweckmäßige Bebauung des Grundstückes 
mit den erforderlichen Nebenanlagen und 
Einrichtungen sichergestellt, ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen.

Bereich für Ein- und Ausfahrt

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ein- und Ausfahrten zwischen der Braugas-
se und dem festgesetzten Mischgebiet sind 
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nur über die festgesetzten öffentlichen 
Parkplätze im dafür vorgesehenen Bereich 
zulässig. Ein- und Ausfahrten zwischen dem 
Mischgebiet und der neuen Verbindungs-/
Entlastungsstraße sind nicht vorgesehen. 
Die bestehende Bestandsbebauung hat zu-
dem eine Zufahrt zur Poststraße. 

Verkehrsflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Um das Ortszentrum mit dem ehem. Höllge-
lände zu verbinden und gleichzeitig die 
Braugasse und den „Alten Markt“ von 
Autoverkehr zu entlasten, wird eine neue 
Entlastungsstraße zwischen Poststraße und 
Braugasse festgesetzt. Auch der Gehweg 
entlang der neuen Straße wird der Planung 
entsprechend als Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt. Die genaue Straßenraumauftei-
lung kann dem verkehrsplanerischen Kon-
zept entnommen werden.

Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung „öffentliche 
Parkplatzfläche“

Die Festsetzung dient der Unterbringung 
von Parkplätzen für die Allgemeinheit, die 
teilweise als Ersatz für die wegfallenden 
Parkplätze im Bereich des „Alten Marktes“ 
dienen. Die Parkplätze werden als Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung 
(hier: öffentliche Parkplatzflächen) festge-
setzt.

Flächen für Versorgungsanla-
gen mit der Zweckbestimmung 
Trafostation

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungs-
plans ist die Errichtung einer Trafostation er-
forderlich. Über die Fläche für Versorgungs-
anlagen werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung der 
neuen Trafostation geschaffen. Die Zugäng-
lichkeit durch den Betreiber ist zu gewähr-
leisten.

Öffentliche Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die geplanten Grünflächen orientieren sich 
an der Vegetationsplanung zur Straßenpla-

nung. Sie umfassen die Böschungsflächen 
und dienen der straßenbegleitenden Ein-
grünung der neu zu schaffenden Verbin-
dungsstraße und werden als öffentliche 
Grünflächen festgesetzt.

Die Grünfläche zwischen „Öffentlicher 
Parkplatzfläche“ und der Braugasse dient 
der Auflockerung einer monotonen Asphalt-
Fläche und wertet das Lokalklima und das 
Ortsbild auf.

Eine weitere Grünfläche östlich der Verbin-
dungsstraße entsteht durch den Rückbau 
des Gebäudes Poststraße 8 und stellt ein 
neues Freiflächenpotenzial dar.  

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zur Verminderung- und Vorbeugung negati-
ver Umweltauswirkungen des Planvorha-
bens werden Vermeidungsmaßnahmen ge-
troffen. Die Maßnahmen sind den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu 
entnehmen.

Geh- und Fahrrecht zuguns-
ten der Parzellen 312/27 und 
312/25

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Um die Zugänglichkeit der Flurstücke 
312/27 und 312/25 auch zur Braugasse 
über die öffentliche Parkplatzfläche zu ge-
währen, wird für die öffentliche Parkplatz-
fläche definiert, dass ein Geh- und Fahr-
recht einzuräumen ist. 

Anpflanzen von Bäumen,  
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Um langfristig eine hohe städtebauliche 
Qualität der Freiräume durch Eingrünung 
und innere Durchgrünung des Plangebietes 
zu sichern, werden Festsetzungen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen getroffen. Hierzu 
gehört die Entwicklung standortgerechter 
und klimaangepasster Bepflanzungen. 
Außerdem wird Straßenbegleitgrün und 
eine Baumallee festgesetzt.

Auf weitergehende Festsetzungen wird ver-
zichtet, da so die Regelungen des Bebau-
ungsplanes noch Flexibilität bei der gärtne-
rischen Anlage ermöglichen. Darüber hin-
aus wird die Gemeinde jedoch ein Freianla-
genkonzept für die öffentlichen Flächen 
umsetzen.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökolo- 
gisch hochwertiger Pflanzungen mit Mehr-
wert für das Landschafts- und Ortsbild er-
zielt.

Flächen für Aufschüttungen, 
Abgrabungen und Stützmauern 
soweit sie zur Herstellung des 
Straßenkörpers erforderlich sind

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB

Aufgrund der Topografie mit dem nach Nor-
den und Osten abfallenden Gelände sind 
zur Herstellung der Straßenverkehrsfläche 
Aufschüttungen, Abgrabungen und Stütz-
mauern erforderlich. Deshalb wird festge-
setzt, dass zur Herstellung des Straßenkör-
pers und der Stellplatzflächen Aufschüttun-
gen, Abgrabungen und Stützmauern bis zu 
einer Höhe von 2 m zulässig sind.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften

Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO und SWG

Abwasserbeseitigung

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
ordnungsgemäßen Entwässerung aller Flä-
chen innerhalb des Plangebietes. 

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung 
ist somit sichergestellt.

Örtliche Bauvorschriften

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden. Da 
die Bebauung dem ursprünglichen Gebiets-
charakter und seines Umfeldes entspre-
chend weiterentwickelt werden soll, ist es 
notwendig, gestalterische Vorgaben für das 
Plangebiet festzusetzen. 

Die Eigentümer werden in ihrem Gestal-
tungsspielraum zwar eingeschränkt, jedoch 
wird dem städtebaulichen Interesse der Ge-
meinde Illingen an einer attraktiven, geord-
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neten Struktur des Ortskerns sowie der Ziel-
setzung bzgl. der weiteren baulichen Ent-
wicklung des Plangebietes im Bereich der 
Braugasse Rechnung getragen, auch vor 
dem Hintergrund der hochwertigen städte-
baulichen Entwicklung auf dem ehemaligen 
Höll-Areal.

Die gestalterischen Vorgaben sind weitge-
hend aus dem ursprünglichen Bestand des 
Gebiets und Umfelds von Post- und Haupt-
straße abgeleitet. Festsetzungen wurden 
insbesondere zur Gestaltung der Dächer 
und Fassaden sowie zu den Werbeanlagen 
getroffen. Durch die gestalterischen Vorga-
ben wird ein harmonisches Erscheinungs-
bild zwischen der vorhandenen Ursprungs-
bebauung und der neuen Bebauung sicher-
gestellt, die ursprünglichen Baustrukturen 
des Plangebiets werden vor einer weiteren 
Überprägung geschützt. Neue Bauten fü-
gen sich somit auch gestalterisch in den 
vorgegebenen Rahmen ein.

Diese Vorgaben sollen im Kern ebenfalls auf 
weitere Bebauungspläne übertragen wer-
den, um ein einheitliches Bild zu gewähr-
leisten.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind ein geeignetes Mittel, 
Bürger und Besucher auf einzelne Nutzun-
gen (Einzelhandel, Dienstleistung, Gewerbe 
etc.) aufmerksam zu machen. Ein Übermaß 
an Werbung kann jedoch dazu führen, dass 
das Erscheinungsbild erheblich gestört wird. 
Damit innerhalb des Plangebiets Werbean-
lagen und -schilder nicht zu sehr dominie-
ren und eine Überprägung mit Werbung 
unterbunden sowie ein einheitliches Er-
scheinungsbild erlangt wird, werden die 
Werbeanlagen in ihrer Art, Größe und Lage 
beschränkt. Für das Plangebiet untypische, 
das Erscheinungsbild störende Werbeanla-
gen (z.B. Werbeanlagen mit Wechsellicht, 
Lauflicht, elektronische Laufbänder etc.) 
sind darüber hinaus grundsätzlich unzuläs-
sig.

Dach

Das Dach eines Gebäudes hat durch seine 
gestalterische Ausprägung einen wesentli-
chen Einfluss auf das städtebauliche und 
baugestalterische Gesamterscheinungsbild 
eines Baugebiets. Mit den getroffenen Vor-
schriften zur Dachform und Dachneigung 
verbleiben ausreichende Gestaltungsspiel-
räume bei der Planung der Dachkonstruk-
tionen. Gleichzeitig werden Auswüchse in 
jeglicher Richtung vermieden. In der Haupt-
straße, Poststraße und Braugasse stellt sich 

die Dachlandschaft heute überwiegend als 
ein Mix aus Sattel-, Walm- und Flachdä-
chern bzw. flachgeneigten Dächern (letztere 
überwiegend nur in der Braugasse) dar. Da-
her ist es wichtig, künftig die Gestaltungs-
möglichkeiten von Dächern zu begrenzen 
und hier auf ein einheitliches Erscheinungs-
bild zu achten. Aus diesem Grund wird fest-
gesetzt, dass im Plangebiet Sattel- und an 
Kopfbauten auch Walmdächer zulässig sind. 
Dabei ist eine Dachneigung von 20° bis 45° 
zulässig. Dies entspricht weitgehend der ur-
sprünglichen Bebauung/ dem ursprüngli-
chen Erscheinungsbild des Umfelds entlang 
der Haupt- und Poststraße. Die Dachnei-
gung bewegt sich dabei im baulichen Stan-
dardbereich. Die ausnahmsweise Zulässig-
keit von begrünten Flachdächern ist an die 
Umgebung in der Braugasse sowie die un-
mittelbar gegenüberliegende Brauturmga-
lerie angelehnt.

Für die Dächer werden in den bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften bestimmte Materia-
lien und Farbgebungen zugelassen. Diese 
Vorschriften zielen auf einen einheitlichen 
Gesamteindruck der Bebauung des Gebiets 
ab und dienen dem Erhalt der ursprüngli-
chen Gebäudestrukturen. Die Festsetzun-
gen bezüglich der Dacheindeckung und der 
Dachaufbauten orientieren sich ebenfalls 
weitgehend an der ursprünglichen Bebau-
ung im Bereich der Hauptstraße, der Post-
straße und der Judengasse. Dem angestreb-
ten Ziel entspricht auch die Festsetzung hin-
sichtlich der Zulässigkeit von Solaranlagen. 
Diese sind in Bereichen, die dem öffentli-
chen Raum zugewandt sind, unzulässig.

Fassade

Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes 
und für dessen Erscheinungsbild von we-
sentlicher Bedeutung. Bestimmt wird das 
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes da-
bei durch Material, Struktur und Farbe der 
Fassade. Um einen einheitlichen Gesamt-
eindruck der Bebauung des Plangebiets zu 
erzielen und die ursprünglichen Gebäude-
strukturen zu erhalten und vor einer weite-
ren Überprägung zu schützen, ist es daher 
erforderlich, bauordnungsrechtliche Vor-
schriften bezüglich der Gestaltung von Fas-
saden zu treffen.

Für die Fassaden werden in den bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften nur bestimm-
te Materialien und Farbgebungen zugelas-
sen. Die Festsetzungen orientieren sich an 
der ursprünglichen Bestandsbebauung der 
Hauptstraße und der Poststraße und dienen 
insgesamt der Wahrung eines Mindestma-

ßes von Gestaltqualität der Fassaden. Die 
Vorschriften zielen auf einen einheitlichen 
Gesamteindruck der Bebauung des Plange-
biets ab und dienen dem Erhalt der ur-
sprünglichen Gebäudestrukturen.

Zum Schutz vor Verunstaltung von Gebäu-
den und des Straßenbildes sind im Bereich 
der Braugasse Außenantennen ebenfalls 
nur an den von öffentlichen Verkehrsflächen 
abgewandten Seiten zulässig. Insgesamt 
zielen diese Vorschriften auf einen einheitli-
chen Gesamteindruck der Bebauung des 
Plangebiets ab und dienen dem Erhalt der 
ursprünglichen Gebäudestrukturen und der 
Vermeidung der Überprägung der Fassa-
den.

Weitere örtliche Bauvorschriften

Durch die sichtgeschützte Aufstellung von 
Mülltonnen sollen nachteilige Auswirkun-
gen auf das Ortsbild vermieden werden.

Einfriedungen der Grundstücke zur öffentli-
chen Straßenverkehrsfläche und zur Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zu-
lässig. Durch die neue Verbindungsstraße 
grenzt das Grundstück 312/25 an drei Sei-
ten an öffentliche Verkehrsflächen an. Die 
Festsetzung gewährt dem privaten Eigentü-
mer die Möglichkeit, die Einsehbarkeit sei-
nes Grundstückes vom öffentlichen Raum 
abzumildern. 

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
und zur Gewährleistung einer ausreichen-
den Anzahl an Stellplätzen sind im Plange-
biet pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze vorge-
sehen.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung

Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Nutzungen hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung einfügen. Hierdurch 
wird Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätz-
lich schließen die im Bebauungsplan getrof-
fenen Festsetzungen innerhalb des Plange-
bietes jede Form der Nutzung aus, die inner-
gebietlich oder im direkten Umfeld zu Stö-
rungen und damit zu Beeinträchtigungen 
der bestehenden Nutzungen führen kön-
nen.

Die neue Verbindungsstraße entlastet die 
Poststraße, die Braugasse und die Straße 
„Am Alten Markt“, was eine große Aufwer-
tung und einen städtebaulichen Mehrwert 
für den Ortskern und die Freianlage am ehe-
maligen Höllgelände bedeutet.

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung der Grundstücke gewährleis-
tet. Es kommt somit zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die vorgesehene 
Planung.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. Mit 
dem Bebauungsplan und seinen Festset-
zungen wird die ursprüngliche  Baustruktur 
im Geltungsbereich gesichert. Hierzu wur-
den insbesondere Festsetzungen hinsicht-
lich der Art und des Maßes der baulichen 
Nutzung, der Bauweise sowie der überbau-
baren Grundstücksflächen und örtlichen 
Bauvorschriften getroffen.

Es ist Zielsetzung, den ursprünglichen Cha-
rakter des Ortskerns zu bewahren und wei-
terzuentwickeln, der in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend in den Hintergrund 
trat. Mit den getroffenen Festsetzungen 

wird das angestrebte Ortsbild gesichert und 
der Zielsetzung bzgl. der weiteren bauli-
chen Entwicklung des Plangebiets entspro-
chen. Die gestalterischen Vorgaben unter-
stützen dies.

Das Ortsbild wird durch die Errichtung der 
Verbindungsstraße und den Rückbau zweier 
Wohngebäude verändert. Der Rückbau der 
nicht ortsbildprägenden Gebäude ist vor 
dem Hintergrund der Erforderlichkeit der 
neuen Verbindungs-/Entlastungsstraße, 
welche ohne den Rückbau nicht umsetzbar 
ist, erforderlich. 

Auswirkungen auf  
umweltschützende Belange

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein  
bereits vollständig bebautes und erschlos-
senes Gebiet innerhalb der Ortsmitte von Il-
lingen. 

Zwar werden durch den Bau der Straße und 
die Möglichkeit der Nachverdichtung an der 
Braugasse neue Flächen versiegelt, doch 
finden gleichzeitig auch Rückbaumaßnah-
men statt, wodurch zusätzliche öffentliche 
Grünflächen entstehen.

Der Geltungsbereich weist durch die be-
stehenden Nutzungen im Gebiet selbst so-
wie in der unmittelbaren Umgebung mit 
den entsprechenden Überbauungen und 
Versiegelungen, Bewegungsunruhen sowie 
Lärmemissionen und den daraus resultie-
renden Störungen bereits eine starke Vorbe-
lastung auf.

Das Gelände inkl. des Gehölzbestandes und 
die rückzubauenden Gebäude wurden im 
Rahmen eines Fachgutachtens auf eventu-
ellen Fledermausbesatz und das Vorkom-
men anderer besonders und/oder streng ge-
schützter Arten untersucht. Als planungsre-
levant hat sich das Vorkommen des Mauer-
seglers sowie ein Altnest der Dohle im Ge-
bäude Poststraße 8 ergeben. Zur Vermei-
dung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände wurden entsprechende Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt und eine artenschutzrechtliche Aus-
nahmegenehmigung n. § 45 (7) BNatSchG 
beim LUA beantragt, die zwischenzeitlich 
positiv beschieden wurde. 
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Von der Planung sind keine Schutzgebiete, 
insbesondere keine Schutzgebiete mit ge-
meinschaftlicher Bedeutung betroffen, die 
dem Planvorhaben entgegenstehen könn-
ten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 
Planung nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Negative Auswirkungen auf den Verkehr 
sind durch die Planung nicht zu befürchten. 
Der Anschluss an das örtliche und überörtli-
che Straßennetz besteht bereits. Durch die 
Realisierung einer neuen Entlastungsstraße 
werden die Poststraße und die Braugasse 
entlastet und die Anbindung an das ehem. 
Höllgelände verbessert. Darüber hinaus 
werden durch die Realisierung neuer öffent-
licher Parkplätze im Bereich der neuen Ver-
bindungsstraße das Verkehrsaufkommen im 
Bereich des „Alten Marktes“ reduziert und 
damit die Freiraumqualität des Marktplat-
zes gesteigert (Teilverlagerung der Parkplät-
ze vom Marktplatz zur neuen Entlastungs-
straße).  

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den durch die Planung ebenfalls nicht be-
einträchtigt. Das Gebiet ist bereits vollstän-
dig an das örtliche System der Ver- und Ent-
sorgung angeschlossen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Klimaanpassung

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es gegenüber dem Bestand 
nicht zu relevanten neuen Versiegelungen. 
Das Gebiet ist bereits vollständig bebaut 
und erschlossen und weist einen hohen Ver-
siegelungsgrad auf. Durch die Planung sind 
sogar Rückbaumaßnahmen von Gebäuden 
erforderlich, welche teilweise durch öffentli-
che Grünflächen ersetzt werden.

Abgesehen von potenziell eintretenden ge-
ringfügigen mikroklimatischen Veränderun-
gen können erhebliche negative Auswir-
kungen aufgrund zahlreicher neuer Grün-
flächen insgesamt ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 
eines von der Gemeinde beschlosse-
nen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes

Der Bebauungsplan spiegelt nicht zuletzt 
die Kernaussagen der von der Gemeinde 
beschlossenen Gemeindeentwicklungskon-
zeptes sowie des Integrierten Städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes „Zentralort Il-
lingen 2030“ wieder: „In der Hauptstraße 
und weiteren angrenzenden Straßen (Im 
Lustgarten, Judengasse, Poststraße, Brau-
gasse etc.) sind vermehrte Ladenleerstände, 
Wohngebäudeleerstände und bausubstan-
zielle Mängel (Fassaden etc.) feststellbar, 
die wiederum weiter zur Ortsbildbeein-
trächtigung beitragen. Hier besteht sehr 
dringender Handlungsbedarf. Eine ortsbild-
gerechte und funktionale Ergänzung und 
Aufwertung der City für Handels-, Wohn- 
sowie Freizeit- und Aufenthaltszwecke ist 
anzustreben.“ Zudem sind in der 1. Fort-
schreibung des städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes von 2015 die „Erstellung 
eines schlüssigen und leistungsfähigen Ver-
kehrs- und Wegesystems [...]“ sowie der 
„Ausbau des Höll-Areals zu einem ergän-
zenden Versorgungsbereich [...]“ mit „[...]
Verknüpfung zum bestehenden Versor-
gungsbereich in der Hauptstraße“ als wich-
tige Ziele der Ortskernentwicklung festge-
halten. 

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage 
zwischen Poststraße und Höllgelände von 
großer Bedeutung für den Ortsteil Illingen 
und die Gemeinde. Die Festsetzungen sind 
aus der ursprünglichen Bebauung abgelei-
tet. Auswüchse in jeglicher Richtung wer-
den dadurch vermieden. 

Mit den getroffenen Vorschriften wird zwar 
in die Baufreiheit des Privaten eingegriffen. 
So kann z.B. die vorgegebene Gestaltung 
der Fassaden Mehrkosten für den Privaten 
verursachen. Gleichzeitig wird jedoch dem 
städtebaulichen Interesse der Gemeinde Il-
lingen an einer attraktiven und geordneten 
Struktur des Ortskerns entsprochen. Mit 
dem Bebauungsplan und seinen Festset-
zungen wird der weiteren Veränderung der 
städtebaulichen Prägung insbesondere im 
Bereich der Braugasse vorgebeugt und die 
dort bestehenden Nutzungen gesichert. 

Einige Maßnahmen, für die die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden (z.B. Realisierung eines öffentlichen 
Parkplatzes, Realisierung einer neuen Ver-
bindungsstraße) erfordern den Erwerb pri-
vater Flächen. In anderen Bereichen wird 
den Privaten eine Nachverdichtung zuge-
standen.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf die angrenzende Nachbar-
schaft zu erwarten. Zum einen ist die fest-
gesetzte Nutzungsart für Ortszentren ty-
pisch. Zum anderen wurden entsprechende 
Festsetzungen getroffen, um das harmoni-
sche Einfügen in den Bestand zu sichern 
(vgl. vorangegangene Ausführungen).

Die bestehenden Nutzungen werden in 
ihrem Bestand gesichert, wodurch Pla-
nungssicherheit zugestanden wird.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden durch die Pla-
nung nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt. In diesem Verfahren wurden ins-
besondere folgende Aspekte beachtet:

Argumente für die  
Verabschiedung des  
Bebauungsplanes
• Entlastung der Poststraße und der Brau-

gasse und verbesserte Anbindung des 
ehem. Höllgeländes durch Realisierung 
einer neuen Verbindungsstraße

• Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
im Bereich des „Alten Marktes“: Verla-
gerung der Parkplätze vom „Alten 
Markt“ in die neue Entlastungsstraße, 
und damit Steigerung der Freiraumqua-
lität im Bereich des Marktplatzes 

• Neuordnung und Bestandssicherung im 
Bereich der Ortsmitte

• Nachverdichtung zur Braugasse und 
zum noch zu gestaltenden öffentlichen 
Freiraum

• Die Planung entspricht der informellen 
Zielvorstellung der Gemeinde gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB (ISEK, GEKO)

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild
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• Keine negativen Auswirkungen auf um-
weltschützende Belange

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

Argumente gegen die  
Verabschiedung des  
Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewägt. Aufgrund der ge-
nannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.
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Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Zur Einordnung innerhalb der räumlichen Schwellenwerte gem. § 13 a BauGB ist gem. § 13 a Abs. 1 BauGB die im Bebauungsplan fest-
gesetzte „zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung“ maßgebend.

Insgesamt hat der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ eine Größe von ca. 4.000 
qm. Der maßgebende Schwellenwert von 70.000 qm Grundfläche wird durch diesen Bebauungsplan nicht überschritten.

Die Gemeinde hat 2015 den Bebauungsplan 

• „Ortsmitte Illingen V, westlich der Braugasse“ (ca. 2,2 ha) aufgestellt: Zentraler Baustein zur Entwicklung des Höllgeländes, Umbau 
und Erweiterung des ehemaligen Brauereigebäudes zum Multifunktionskomplex, Brauturmgalerie mit Lebensmittelvollsortimenter, 
Wohnungen und weiteren Nutzungen, Anlage eines zentralen, multifunktional nutzbaren Fest- und Versammlungsplatzes.

Die Gemeinde hat 2018/2019 den Bebauungsplan

• „Ortsmitte Illingen VI, südlich Lateingasse“ (ca. 0,6 ha) aufgestellt, Verfahren noch laufend: urspr. Realisierung einer Wohnanlage für 
ältere und behinderte Menschen und jüngere Pflegebedürftige geplant, die aus verschiedenen Gründen nicht realisiert wird; die Ge-
meinde hat ein städtebauliches Konzept mit Freiraumbezug in Auftrag erarbeitet (u.a. Schließung der nördlichen Flanke des öffentli-
chen Raumes, Verknüpfung zum Bahnhof im öffentlichen Raum), dessen Ergebnisse in dem Bebauungsplan festgeschrieben werden 
sollen, außerdem Neuordnung der südlichen Lateingasse. 

Die Gemeinde hat 2019 den Bebauungsplan

• „Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ (2,2 ha) aufgestellt, Verfahren noch laufend: Vitalisierung der Illinger Ortsmitte im Be-
reich östlich der Braugasse; Rahmenbedingungen für die Neuanlage einer Straßenklammer zwischen Poststraße und Braugasse; Rah-
menbedingungen für die Errichtung von Wohn- und gemischt genutzter Bebauung auf einer heute brachliegenden Fläche an der Ecke 
Hauptstraße/ Poststraße/ Judengasse

• „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ (0,4 ha) aufgestellt, Verfahren noch laufend: Vorziehen der Umsetzung eines 
Teilbereichs des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“; Realisierung einer Straßenver-
bindung zwischen Poststraße und Braugasse zur Entlastung von Poststraße, Braugasse und der Straße „Am Alten Markt“ sowie zur 
Steigerung der Freiraumqualität des ehem. Höll-Areals und des Ortskerns; Schaffung von Ersatzparkflächen für wegfallende Parkflä-
chen am Alten Markt; punktuelle Nachverdichtung entlang der Braugasse 

Die so genannte Kumulationsregelung in § 13 a Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne nach § 13a 
BauGB, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, dabei mitzurechnen sind. Aus die-
sem Grund wird eine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. Die jeweilige Vorprüfung des Einzelfalls zu den Bebauungsplänen „Ortsmit-
te Illingen V, westlich der Braugasse“ sowie „Ortsmitte Illingen VI, südlich Lateingasse“ und zum Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, 
östlich Braugasse“ kam zum Ergebnis, dass die Bebauungspläne keine erheblichen Umweltauswirkungen haben.

Die Vorprüfung wurde zwar für den Bebauungsplan„Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ erstellt. Da dieser jedoch ein größeres 
Gebiet abdeckt und den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ kom-
plett beinhaltet, kann diese Vorprüfung auch dem jetzigen Verfahren zugrunde gelegt werden. 
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf
1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen 

Rahmen im Sinne des § 35 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt;

• keine UVP-Pflicht des Bebauungspla-
nes / Vorhabens „Ortsmitte Illingen VII“ 
(Neuordnung bestehender Nutzungen, 
Errichtung von Wohn- und gemischt ge-
nutzter Bebauung auf einer heute brach-
liegenden Fläche; mit der Freianlagen-
planung einher geht die Optimierung 
der Anbindung des ehem. Höll-Areals; 
hierzu soll zwischen der Poststraße und 
der Braugasse eine neue Straßenklam-
mer entstehen, die primär die Poststraße 
und die Braugasse entlasten soll; erst 
mit der neuen „Straßenklammer“ kön-
nen die öffentlichen Freiflächen im ehem. 
Höllgelände optimal genutzt werden) 
(nachträglicher Hinweis: „Errichtung 
von Wohn- und gemischt genutzter Be-
bauung auf einer heute brachliegenden 
Fläche außerhalb des Geltungsbereichs 
„Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Ver-
bindungsstraße“)

nein

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere 
Pläne und Programme beeinflusst;

• Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen 
V“ basiert auf dem städtebaulichen Ent-
wurf für das ehem. Höll- Areal, konzeptio-
nelle Grundlage für den Bebauungsplan 
„Ortsmitte Illingen VI“ wird gerade über-
arbeitet, der Bebauungsplan „Ortsmitte 
Illingen VII“ basiert auf dem städtebau-
lichen Entwurf und einer Straßenplanung 
sowie auf dem o.g. Gesamtkonzept für 
die Revitalisierung des Höll-Areals; der 
Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen V“ ist 
Voraussetzung für die Bebauungspläne 
„Ortsmitte Illingen VI und VII“ 

• Flächennutzungsplan: gemischte Bauflä-
chen; Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 
2 BauGB erfüllt

• Gemeindeentwicklungskonzept GEKO 
Illingen und Integriertes Städtebauli-
ches Entwicklungskonzept ISEK: „In der 
Hauptstraße und weiteren angrenzen-
den Straßen (Im Lustgarten, Judengasse, 
Poststraße, Braugasse etc.) sind vermehr-
te Ladenleerstände, Wohngebäudeleer-
stände und bausubstanzielle Mängel 
(Fassaden etc.) feststellbar, die wieder-
um weiter zur Ortsbildbeeinträchtigung 
beitragen. Hier besteht sehr dringender 
Handlungsbedarf. Eine ortsbildgerechte 
und funktionale Ergänzung und Aufwer-
tung der City für Handels-, Wohn- sowie 
Freizeit- und Aufenthaltszwecke ist anzu-
streben.“ Mit der anstehenden Neuord-
nung der bestehenden Nutzungen erfolgt 
ein inhaltlicher und prozessstruktureller 
Neustart der Ortskernentwicklung.

nein
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

• Die Bebauungspläne „Ortsmitte Illingen 
V bis VII“ dienen der Umsetzung des GE-
KOs und ISEKs und tragen den Vorgaben 
des Bund-Länder-Städtebauförderpro-
gramms „Aktive Zentren“ Rechnung. 

• keine Auswirkungen auf die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung zu 
erwarten 

• kein Einfluss auf andere Pläne und Pro-
gramme

1.3 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Ein-
beziehung umweltbezogener, einschließlich ge-
sundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung;

siehe 1.4 und 2.3 nein

1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umwelt-
bezogenen, einschließlich gesundheitsbezogener 
Probleme;

Eine Berücksichtigung der Umweltbelange ist 
im üblichen Umfang erforderlich 
• erhebliche nachteilige Beeinträchtigun-

gen von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten sind bei Beachtung der Rodungs-
zeit außerhalb der Fortpflanzungszeit der 
Vögel vom 1. März bis zum 30. Septem-
ber nach derzeitigem Kenntnisstand ins-
gesamt nicht zu erwarten

• Beachtung des zusätzlichen Verkehrsauf-
kommens, Verkehrsführung im Ortskern 
wurde gutachterlich geprüft; keine nach-
teiligen Auswirkungen bei Einarbeitung 
entsprechender Maßnahmen und Vor-
gaben

nein

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durch-
führung nationaler und europäischer Umweltvor-
schriften;

keine Auswirkungen absehbar, siehe oben nein



Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ 26 www.kernplan.de

Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbes. in Bezug auf
2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit der Auswirkungen;
• bisher hoher Störgrad: kompletter Be-

reich deutlich durch Überbauung, Versie-
gelungen sowie Bewegungsunruhe und 
Lärm vorbelastet 

• es erfolgt überwiegend eine Bestands-
festschreibung, teilweise auch ein Abriss 
nicht mehr benötigter Gebäude; die auf 
Basis des städtebaulichen Konzepts vor-
gesehene Neuordnung der Nutzungen 
und Anlage von Verkehrsflächen (Stra-
ßenklammer zwischen Poststraße und 
Braugasse) sowie von öffentlichem Grün 
stellt einen Konsens dar, auf den sich 
Bürger, Vertreter von Gewerbe, Handel, 
Kirche, Vereinen, Initiativen und Akteuren 
aus Verwaltung, Politik und Planung ge-
einigt haben; Ziel ist die Vitalisierung der 
Ortsmitte sowie die Behebung siedlungs-
struktureller und verkehrstechnischer De-
fizite

• die Tier- und Pflanzenwelt ist durch den 
Bebauungsplan nicht betroffen, wenn 
die entsprechenden Schutzvorkehrungen 
eingehalten werden (siehe 1.4, Rodungs-
frist)

• Straßenklammer zwischen der Poststraße 
und der Braugassse, verträgliche Zuord-
nung neuer Parkplätze und Stellplatz-
flächen zu den bestehenden Nutzungen, 
nachteilige Auswirkungen sind bereits 
geprüft (Verkehr) oder nicht zu erwarten 
(verträgliche Nutzungsart)

• Eingriffe in natürliche Böden, das Grund-
wasser sowie in Natur und Landschaft 
erfolgen nur in geringfügigem Umfang 
(siehe 1.4)

nein

2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Cha-
rakter der Auswirkungen;

• Über den Bebauungsplan „Ortsmitte 
Illingen VII“ hinaus betroffene Umwelt- 
und sonstige Auswirkungen wurden in 
den durchgeführten Bebauungsplanver-
fahren gerecht abgewägt

• keine grenzüberschreitenden Auswirkun-
gen

nein
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Un-
fällen);

• gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se können durch entsprechende Fest-
setzungen gewährleistet werden, sowohl 
innergebietlich als auch gegenüber der 
angrenzenden Bebauung

• keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Belange des Naturschutzes durch 
Beachtung der artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 BNatSchG, Ro-
dungsfrist

nein

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der 
Auswirkungen;

• städtebauliche Neuordnung des Be-
standes, bauliche Erweiterung auf bis-
her brachliegenden oder bereits baulich 
genutzten Flächen, Bestandssicherung 
ohne räumliche Ausdehnung und Aus-
wirkung

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Realisierung der Stra-
ßenklammer 

• keine negativen Auswirkungen auf das 
Umfeld, siehe 2.3

nein

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussicht-
lich betroffenen Gebiets auf Grund der besonderen 
natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der 
Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils 
unter Berücksichtigung der Überschreitung von 
Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten;

sehr geringe Bedeutung des Plangebietes, da 
dieses bereits in weiten Teilen versiegelt ist; 
eine Überschreitung von Umweltqualitätsnor-
men liegt nicht vor und ist nicht zu erwarten

nein

2.6 folgende Gebiete:
2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 

8 des Bundesnaturschutzgesetzes,
nicht betroffen nein 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 
2.6.1 erfasst,

nicht betroffen nein

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 
2.6.1 erfasst,

nicht betroffen nein

2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebie-
te gemäß den §§ 25 und 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht betroffen nein
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen/Prüfergebnis
Voraussichtliche 
Erheblichkeit

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasser-
haushaltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete ge-
mäß § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäi-
schen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind,

nicht betroffen nein

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbeson-
dere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des 
Raumordnungsgesetzes,

nicht betroffen nein

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denk-
mäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder 
Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeu-
tende Landschaften eingestuft worden sind.

• Poststraße 14, 16, 18; Wohnhäuser um 
1900 (Ensemble Poststraße)

• Hauptstraße 19, Wohn- und Gasthaus, 
1879 (Einzeldenkmal)

• werden durch den Bebauungsplan nach-
richtlich übernommen

• keine nachteiligen Auswirkungen
• (nachträglicher Hinweis: Oben genannte 

Denkmäler liegen außerhalb des Gel-
tungsbereichs „Ortsmitte Illingen VII, 
Teilbereich Verbindungsstraße“, daher 
erfolgt keine nachrichtliche Übernahme 
in den Bebauungsplan „Ortsmitte Illin-
gen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“ )

nein
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Behörde Stellungnahme der Gemeinde

Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz 09.09.2019

„zu der Aufstellung des Bebauungsplans „Ortsmitte Illingen VII, 
östlich der Braugasse“ in der Gemeinde Illingen, Ortsteil Illingen 
nehmen wir wie folgt Stellung und bitten, die aufgeführten Hin-
weise und Anmerkungen zu berücksichtigen:

Altlasten

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet des Bebau-
ungsplanes „Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ folgen-
de Altlasten befinden:

• Altlast ILL_20459 „Illtalverkehr; ehemaliger Omnibusbetrieb 
Fa. Jochem“

• Altlastverdachtsfläche ILL_5252 „Schreinerei Hoffmann“

Die Flächen sind gem. § 9 Abs. 5 im Bebauungsplan zu kennzeich-
nen. Mit Festsetzungen und Hinweisen ist sicherzustellen, dass 
keine Nutzungen vorgesehen werden, die mit der Alttlast bzw. 
dem Altlastverdacht nicht vereinbar wären, bzw. dass vor einer 
solchen Nutzung die betroffenen Flächen untersucht und erforder-
lichenfalls saniert werden.

Die unter Punkt 2.3 der Vorprüfung genannten Risiken für die Um-
welt, einschließlich der menschlichen Gesundheit, die von der Alt-
lastensituation ausgehen, können durch entsprechende Festset-
zungen vermieden werden.

Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ortsmitte Illingen VII, 
Teilbereich Verbindungsstraße“ liegt nur die Altlast ILL_20459. Es 
erfolgt eine Kennzeichnung der Fläche gem. § 9 Abs. 5 im Bebau-
ungsplan. Auf die Erforderlichkeit der gutachterlichen Begleitung 
bei Eingriffen in den Boden durch einen gem. § 18 BBodSchG wird 
hingewiesen. 

Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbe-
reich Verbindungsstraße“ erfüllt die Vorgaben, um wei-
terhin gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt zu werden.

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, Referat OBB11: 
Landesplanung, Bauleitplanung 11.09.2019

„den Inhalten Ihrer o.a. Vorlage stehen Landesplanerische Ziele 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entgegen.

Eine Beteiligung der Landesplanungsbehörde ist im weiteren Ver-
fahren erforderlich.“

 

keine Stellungnahme erforderlich

 
Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbe-
reich Verbindungsstraße“ erfüllt die Vorgaben, um wei-
terhin gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt zu werden.

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, Referat OBB14: 
Stadtentwicklung, Städtebauförderung 18.09.2019

„gegen die Vorprüfung des Einzelfalls bestehen aus fachlicher und 
förderrechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken. 

Ich gehe davon aus, dass der o.a. Bebauungsplanentwurf, insbe-
sondere die Verbindungsstraße zwischen Poststraße und Braugas-
se sowie die geplante Bebauung Hauptstraße/Poststraße, zum ge-
gebenen Zeitpunkt mit dem Referat OBB 14 fachlich und förder-
rechtlich abgestimmt wird.“

 

 
keine Stellungnahme erforderlich

 
Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbe-
reich Verbindungsstraße“ erfüllt die Vorgaben, um wei-
terhin gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt zu werden.
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Behörde Stellungnahme der Gemeinde

Landesdenkmalamt 02.09.2019

„zu der vorliegenden Planung nimmt das Landesdenkmalamt wie 
folgt Stellung. Rechtsgrundlage ist das Gesetz Nr. 1946 zur Neu-
ordnung des saarländischen Denkmalschutzgesetz und der saar-
ländischen Denkmalpflege (Saarländisches Denkmalschutzgesetz 
- (SDschG) vom 13. Juni 2018 (Amtsblatt des Saarlandes Teil 1 
vom 5. Juli 2018, S. 358 ff.).

Gegen das o. g. Vorhaben bestehen aus denkmalfachlicher Sicht 
grundsätzlich keine Bedenken. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 
dass sich in dem Planungsgebiet Einzeldenkmäler befinden. Durch 
die Umsetzung des o.g. Konzepts könnten diese beeinträchtigt 
werden, hierzu bedarf es der denkmalrechtlichen Genehmigung 
gemäß § 6 und § 10 Abs. 1-4 SDschG.

Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungs-
verbot (16 Abs. 1 und 2 SDschG) sollte in den textlichen Festset-
zungen des Planwerks hingewiesen werden. Auf § 28 SDschG 
(Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.“

Die Einzeldenkmäler liegen zwar im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ nicht je-
doch im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans 
„Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbindungsstraße“. 

Die Hinweise auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das 
Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) sowie auf § 28 
SDschG (Ordnungswidrigkeiten) werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen.

Fazit: keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbe-
reich Verbindungsstraße“ erfüllt die Vorgaben, um wei-
terhin gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt zu werden.

Ergebnis

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden an-
der Vorprüfung des Einzelfalls zum Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, östlich der Braugasse“ beteiligt. Die Vorprüfung kommt zu dem 
Ergebnis, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Der Bebauungsplan „Ortsmitte Illingen VII, Teilbereich Verbin-
dungsstraße“ erfüllt somit auch die Vorgaben, um weiterhin gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt zu werden.


